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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1985

Norm

StGB §107

Rechtssatz

Das Vergehen der gefährlichen Drohung ist als Absichtsdelikt bereits vollendet, wenn eine Drohung, die objektiv die

Eignung hat, einen Zustand der Furcht und Unruhe hervorzurufen, in einer darauf abzielenden Absicht dem Bedrohten

zur Kenntnis gelangt, mag sie um den beabsichtigten Erfolg erreicht haben oder nicht.

Entscheidungstexte

11 Os 135/85

Entscheidungstext OGH 22.10.1985 11 Os 135/85

11 Os 110/86

Entscheidungstext OGH 03.09.1986 11 Os 110/86

Vgl auch; Beisatz: Absichtsdelikt im engeren Sinn und zugleich ein Äußerungsdelikt. (T1)
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